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Motion
über die Einführung eines generellen
Kinderbetreuungsabzuges

eröffnet am 10. September 2007

Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Steuergesetz dahingehend zu ändern, dass
Erziehungsberechtigte, die für ihre Kinder keine Fremdbetreuungskosten geltend
machen, nicht mehr benachteiligt werden. So ist ein genereller Betreuungsabzug in
der Höhe von 3000 Franken pro Kind einzuführen.

Es soll kein neuer Steuerabzug geschaffen werden. Der generelle Kinderbetreu-
ungsabzug soll ein fester Bestandteil des Fremdbetreuungsabzuges sein. Weitere
ausgewiesene Kosten für die Fremdbetreuung eines Kindes können zusätzlich bis zu
einem Maximalbetrag von 6400 Franken abgezogen werden (wie mit der Steuer-
gesetzrevision 2008 ab 1. Januar 2008 gesetzlich festgelegt).

Begründung:
Mit der Steuergesetzrevision 2008 werden die Abzüge für die Fremdbetreuungs-
kosten massiv erhöht. Zudem werden in den nächsten Jahren familien- und schul-
ergänzende Angebote mit Steuergeldern auf- und ausgebaut. Familien oder Allein-
erziehende, welche die Erziehung ihrer Kinder ohne Fremdbetreuung erfüllen,
finanzieren diese Angebote mit ihren Steuergeldern mit, obwohl sie von diesen An-
geboten keinen Gebrauch machen. Zudem verzichten viele traditionelle Familien
bewusst auf ein zweites Einkommen, um Zeit für ihre Kinder zu haben. Auch solche
Familien geraten oft in finanzielle Engpässe. Daher ist es angebracht, auch sie zu
entlasten, indem ein Betreuungsabzug für jedes Kind geltend gemacht werden kann,
unabhängig davon, ob es fremd- oder in der eigenen Familie betreut wird.
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